
Bayerischer Landtag 
~~~~~~~----

2. Legislaturperiode 
Tagung 1951/52 

Beilage 1946 

Antrag 

B·etreff: 
Erhöhung idier i.m .ao. HM1.shalt 1951 
e1ingrnetzteill Mi.tt•el. f·ür Vo·1~a11be1ten 
zum Bau ide1s1 Sylv.e1Mt·e•ins:p0ichers 

Der Landtag wolle beschlieflen: 
Für die Fertigstellung der Vorarbeiten zum 

Bau des Sylvensteinspeichers ist der im Ent
wurf des ao. Staatshaushaltsplanes 1951/52 
vorg·esehene Betrag von 200 000.- DM auf 
400 000.- DM (Ausgabe a II c 5) zu erhöhen. 
Das Staatsministerium des lnnern wird er
mächtig·t, i.iber diesen Betrag im Vorgriff zu 
verfüg·en. 

München, den ·30. November 1951 

Hauffe, 
Frenzel (beide SPD), 

Geiger, Greib (beide CSU), 
Dr. Schweiger, Dr. Sturm (beide BP}, 
Luft; Mittich, Stain (sämtliche BHE) 

Beilage 1947 

Antrag 

B·etreff: 
V.erring··eI"lmg de1r Jl/Iitgli·eider ·d·e•r At11sse;hfos.S•e 
mi.cl Vo11schlä.g.e für dr~e· Abänd.e·rung -de.r 
G·e.sehäft,s.011d•n11ng 

Der Landtag wolle beschließen: 
I. Die MitgliederzahJ der bestehenden Landtags

ausschi.isse wird verringert in der vVeise, daß 
die Ausschüsse mit einem umfangreicheren 
Aufgabengebiet aus höchstens 21, die mit 
einem begrenzteren Aufgabengebiet aus höch
stens 14 Mitgliedern bestehen. 

II. Die Geschäftsordnung wird wie folgt geändert: 
1. Es ist folgender § 16a einzufügen: 

„Die Ausschüsse können Teilausschi.isse 
mit einer Höchstzahl von 7 Mitgliedern zur 
selbständigen Behandlung von einzelnen 
Fragengruppen, insbesondere für die Be
arbeitung von Eingaben und Verfassungs„ 
beschwerden, bilden. Gesetzesvorlagen sind 
von den Vollausschi.issen zu behandeln. Fi.ir 
die Teilausscliüsse findet § 16 entsprechende 
Airwendung mit der Maß.gabe, dafl die Ein
berufung des Teilausschusses im Benehmen 

mit dem Vorsitzenden des Vollausschusses 
erfolgt." 

2.. § 19 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Der Bericht hat sich auf die Bekannt

gabe· des Antrags und des Ausschu.f:l
beschlusses zu beschränken. Auf Be
schlu.f:l der Vollversammlung muß. ein 
zusammenfassender Bericlit über den 
Verlauf der Ausschußverhandlungen 
gegeben werden." 

3. Bei § 19 wird folgender Absatz (4) angefi.i.gt: 
„(4) Bei einstimmigen Beschlüssen des Aus

schusses findet keine Berichterstattung 
in der Vollversammlung· statt, es sei 
denn, daß mindestens 15 Mitglieder 
die Erstattung· eines Berichtes verlan
g·en. Der einstimmige Beschluß ist 
kurz schriftlich zu begründen. Dieses 
abgekürzte' Verfahren findet bei Ge
setzesvorlag·en und Beschlüssen, die 
Immunitätsfragen betreffen, keine 
Anwendung." 

,t_ Es ist folgender § 37 a einzufügen: 
„Anträg·e, für die der Bund zuständig ist, 

werden nur behandelt, wenn sie von be
sonderer Bedeutung sind. Die Entscheidung 
hieri.iber trifft der Ältestenrat." 

Mi.in c h e n, den 26. November 1951 

Dr. Ankermüller (CSU) 
Stock (SPD) 

Beilage 1948 

Antrag 

Betr.eff: 
.Änlderu.ng •der Geschäft•SOl'd.n<ung brer.1üg-1ic.h 
der Be:dcihte11.·stathm.g ü.be1· idie. Au&S'ch.uß
v er hancUu.ng.en 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Geschäftsordming des Bayerischen Land
tags wird dahingehend abgeändert, daß die 
einstimmig zustande gekommenen Ausscliufl
berichte in der Vollversammlung auf den Vor
schlag des Ausschusses auf Annahme oder Ab
lehnung oder den Abänderungsantrag· des 
,Ausschusses ·beschränkt werden. Nur auf Ver
langen wird der vollständige Bericht erstattet 
und findet eine Aussprache statt. 

M i.i. n c h e n, den 3. Dezember 1951 

Klotz, Lallinger 
(beide BP) 


